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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse

AV - In - R - U

zu Punkt … der 998. Sitzung des Bundesrates am 18. Dezember 2020

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Bundesjagd-
gesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes und des Waffen-
gesetzes

Der federführende Ausschuss für Agrarpolitik 

und Verbraucherschutz (AV), 

der Ausschuss für Innere Angelegenheiten (In), 

der Rechtsausschuss (R) und 

der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und 

nukleare Sicherheit (U) 

empfehlen dem Bundesrat, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des 

Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 1 Nummer 1 (§ 1 Absatz 2 Satz 3 BJagdG) 

In Artikel 1 Nummer 1 sind in § 1 Absatz 2 Satz 3 vor dem Wort „Verjüngung“ 

die Wörter „standortgerechte, artenreiche“ einzufügen. 

Folgeänderung: 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) In Nummer 7 Buchstabe a sind in § 21 Absatz 1 Satz 2 vor dem Wort „Ver-

jüngung“ die Wörter „standortgerechte, artenreiche“ einzufügen.

b) In Nummer 9 sind in § 27 Absatz 1 vor dem Wort „Verjüngung“ die Wörter 

„standortgerechte, artenreiche“ einzufügen. 
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Begründung: 

§ 1 Absatz 2 Satz 3 BJagdG-E definiert die Zielsetzung der jagdlichen Hege, 
welche nach jetzigem Entwurf des Gesetzestextes eine Verjüngung des Waldes 
im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen ermöglichen soll. Diese Formulie-
rung hätte in der forstwirtschaftlichen Praxis zur Folge, dass bereits eine Wald-
verjüngung mit nur einer Baumart, beispielsweise Fichte, Kiefer oder Buche, 
der genannten Zielsetzung der jagdlichen Hege hinreichend genügen würde. 
Mit Blick auf die tatsächlichen Erfordernisse, die Anpassungsfähigkeit der 
Wälder im Zuge des Klimawandels zu erhöhen, bedarf es vielmehr einer Be-
stimmung, die eine Etablierung von standortgerechten Mischbeständen ohne 
Wildschutzmaßnahmen ermöglicht. Eine solche gesetzliche Regelung entsprä-
che im Übrigen auch dem hergebrachten Rechtsgrundsatz, wonach die jagdli-
che Hege u. a. der Vermeidung von Wildschäden dient und damit Beeinträchti-
gungen einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft durch das Wild zu vermeiden 
sucht. 

2. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 15 Absatz 6 Satz 2 BJagdG) 

In Artikel 1 Nummer 2 sind in § 15 Absatz 6 Satz 2 die Wörter „in der prakti-

schen Handhabung von Waffen im Fachgebiet des Absatzes 5 Satz 2 Nummer 6 

sowie mangelhafte praktische Leistungen in der Wildbrethygiene im Fachgebiet 

des Absatzes 5 Satz 2 Nummer 8“ zu streichen.  

Begründung: 

Mindestinhalte und Mindestanforderungen an Jägerinnen und Jäger sind streng 
zu definieren; es sollte in allen genannten Prüfungsfächern eine ausreichende 
Leistung erwartet werden. Es ist von erheblicher Bedeutung, dass Jägerinnen 
und Jäger in keinem der definierten Prüfungsfächer mangelhafte Leistungen 
ablegen dürfen. Dies sollte in der Prüfung zum Ausdruck kommen. 

3. Hauptempfehlung zu Ziffer 4 

Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 15 Absatz 7 Satz 3 bis 5 BJagdG)

In Artikel 1 Nummer 2 ist § 15 Absatz 7 wie folgt zu ändern: 

a) In Satz 3 ist das Wort „zwei“ durch das Wort „drei“ zu ersetzen.
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b) Satz 4 ist wie folgt zu ändern: 

aa) Das Wort „achte“ ist durch das Wort „neunte“ zu ersetzen. 

bb) Die Wörter „dritte oder fünfte“ sind durch die Wörter „dritte, fünfte  

oder achte“ zu ersetzen. 

c) In Satz 5 ist der zweite Halbsatz zu streichen.

Begründung:

Zu Buchstabe a: 

Vor dem Hintergrund der höheren gesellschaftlichen Bedeutung des Tierschut-
zes sowie der steigenden Bedeutung von Bewegungsjagden zur Regulierung 
des Wildbestandes werden lediglich zwei geforderte Treffer beim Schießen auf 
bewegtes Wild als zu gering erachtet.

Zu Buchstabe b:  

Aus denselben Gründen wird auch ein Treffer im achten Ring beim Schuss auf 
stehendes Wild als zu gering erachtet.

Zu Buchstabe c: 

Es ist aus Gründen des Tierschutzes erforderlich, dass die Schießfertigkeiten 
mit der Flinte in einer Prüfungssituation unter Beweis gestellt werden. Das 
Bundesjagdgesetz sollte die Flintenschießprüfung einheitlich regeln und die 
Abnahme dieser Schießdisziplin hat im Rahmen einer entsprechenden vor ei-
nem Prüfungsausschuss abzulegenden Prüfung zu erfolgen.

4. Hilfsempfehlung zu Ziffer 3 

Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 15 Absatz 7 Satz 5 zweiter Halbsatz BJagdG) 

In Artikel 1 Nummer 2 ist in § 15 Absatz 7 Satz 5 der zweite Halbsatz zu strei-

chen.

Begründung: 

Es ist aus Gründen des Tierschutzes erforderlich, dass die Schießfertigkeiten 
mit der Flinte in einer Prüfungssituation unter Beweis gestellt werden. Das 
Bundesjagdgesetz sollte die Flintenschießprüfung einheitlich regeln und die 
Abnahme dieser Schießdisziplin hat im Rahmen einer entsprechenden vor ei-
nem Prüfungsausschuss abzulegenden Prüfung zu erfolgen. 
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5. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 15 Absatz 14 BJagdG) 

In Artikel 1 Nummer 2 ist § 15 Absatz 14 wie folgt zu fassen: 

„(14) Die Länder können weitergehende Anforderungen an den Umfang der 

Ausbildung von Jägern oder Jägerinnen und Falknern oder Falknerinnen, an die 

Zulassung zur Jäger- oder Falknerprüfung und Jägerinnen- oder Falknerinnen-

prüfung sowie an die Leistungsanforderungen der Jäger- oder Falknerprüfung 

und Jägerinnen- oder Falknerinnenprüfung festlegen.“

Begründung: 

Die Länder stellen zum Teil weitergehende Anforderungen an die Jäger- oder 
Falknerprüfung und Jägerinnen- oder Falknerinnenprüfung, als sie der Gesetz-
entwurf der Bundesregierung vorsieht. Diese bewährten Standards sollten nicht 
zugunsten eines kleinsten gemeinsamen Nenners aufgegeben werden. Dies gilt 
beispielsweise für die Anforderungen an die Schießprüfung nach § 15 Absatz 7 
BJagdG-E.

6. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 15a Satz 4 - neu - BJagdG) 

In Artikel 1 Nummer 3 ist dem § 15a folgender Satz anzufügen:

„Weitergehende Regelungen der Länder zum Nachweis einer besonderen 

Schießfertigkeit bleiben unberührt.“

Begründung: 

Auf der Ebene der Länderjagdgesetze bestehen Regelungen, die zur einer Teil-
nahme an einer Gesellschaftsjagd einen Schießnachweis fordern, in dem nicht 
nur die Teilnahme an einem Übungsschießen (Schießübungsnachweis), son-
dern auch eine Mindesttrefferquote verlangt wird (Nachweis einer besonderen 
Schießfertigkeit). Die in dem Gesetzentwurf vorgeschlagene Lösung würde in 
diesen Ländern zu einer Verringerung der Anforderungen an den Schießnach-
weis führen. Um den Anforderungen an den Tierschutz sowie die Sicherheit 
bei Gesellschaftsjagden, resultierend aus einer sicheren Waffenhandhabung, 
gerecht zu werden und den Ländern mit weitergehenden Vorgaben in Bezug 
auf den Schießnachweis keine Abschwächung der Regelung aufzuzwingen, 
wird eine klar formulierte Länderöffnungsklausel in das Gesetzgebungsverfah-
ren eingebracht.
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7. Hauptempfehlung zu Ziffer 8 

Zu Artikel 1 Nummer 5 (§§ 18b bis 18f BJagdG), 

Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Dreifachbuchsta-

be ddd - neu - (§ 19 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe d - neu - BJagdG), 

Artikel 4 Absatz 1, 

Absatz 3 - neu - (Inkrafttreten)*

Der Gesetzentwurf ist wie folgt zu ändern: 

a) Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

aa) Nummer 5 ist zu streichen. 

bb) In Nummer 6 Buchstabe a ist dem Doppelbuchstaben aa folgender 

Dreifachbuchstabe ddd anzufügen: 

‚ddd) Folgender Buchstabe d wird angefügt: 

„d) die Verwendung von bleihaltiger Munition;“ ‘ 

b) Artikel 4 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Absatz 1 ist die Angabe „des Absatzes 2“ durch die Angabe „der 

Absätze 2 und 3“ zu ersetzen. 

bb) Folgender Absatz 3 ist anzufügen: 

„(3) Artikel 1 Nummer 6 tritt am … (einsetzen: Datum des ersten 

Tages des zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats) in 

Kraft.“

Begründung: 

Zu Artikel 1 Nummer 5 (Einfügung eines neuen Abschnitts IVa) 

Die Einfügung eines neuen Abschnitts IVa ist überflüssig und erzeugt unnöti-
gen Verwaltungsaufwand. Bereits mit dem Abschlussbericht zum Entschei-
dungshilfevorhaben „Ergänzende Untersuchungen zur Tötungswirkung blei-
freier Geschosse“ vom 30. November 2012 im Auftrag der BLE (im Internet 
verfügbar unter: 
http://www.gremse.eu/mediapool/42/426185/data/BLE-Forschungsbericht-
Jagdmunition_2012.pdf)

* Wäre hinsichtlich des Buchstabens a Doppelbuchstabe bb bei gleichzeitiger Weiterverfolgung des Anlie-
gens unter der Ziffer 9 redaktionell anzupassen.
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wurde nachgewiesen, dass auf dem Markt hinreichend für die Jagd geeignete, 
bleifreie Büchsenmunition sowie Flintenlaufgeschosse erhältlich sind. Gleiches 
gilt für bleifreie Schrotmunition. Einen guten Überblick liefert zum Beispiel 
die Dissertation von Engel (2017) „Untersuchungen zur Verbreitung bleifreier 
Jagdmunition - Eine diffusionstheoretische Betrachtung zur Akzeptanz einer 
potenziellen Umweltinnovation“ (im Internet verfügbar unter: 
https://tud.qucosa.de/api/qucosa%3A30430/attachment/ATT-0/). 

Weitergehende Produktspezifikationen, regelnde Verordnungen, besondere Zu-
lassungsverfahren und gesetzlich angeordnete Erfahrungsberichte sind nicht er-
forderlich. Der neue Abschnitt IVa würde die Erreichung der politischen Ziel-
setzung des Koalitionsvertrages, die im Interesse des Umweltschutzes und der 
Lebensmittelsicherheit möglichst schnell eintreten sollte, nur verzögern. 

Zu Artikel 1 Nummer 6 (Änderung von § 19) 

Vor dem eingangs zitierten Hintergrund ist eine Ergänzung der sachlichen 
Verbote des § 19 vollkommen ausreichend. Das Ziel, dass die Jagd nur mit 
bleifreier Büchsenmunition ausgeübt wird, kann so am schnellsten und ein-
fachsten erreicht werden. 

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten) 

Das Verbot bleihaltiger Munition soll mit einer Übergangszeit von einem Jahr 
in Kraft treten. Dies erscheint ausreichend, um Jägerinnen und Jägern, die noch 
Vorräte bleihaltiger Munition besitzen, zu ermöglichen, diese aufzubrauchen. 
Die Regelung erweist sich so als angemessene Inhalts- und Schrankenbestim-
mung des Eigentums.

8. Hilfsempfehlung zu Ziffer 7 

Zu Artikel 1 Nummer 5 (§§ 18b bis 18f BJagdG) 

In Artikel 1 ist Nummer 5 wie folgt zu fassen: 

‚5. Nach § 18a wird folgender § 18b eingefügt: 

„§ 18b 

Bleifreie Büchsenmunition

(1) Büchsenmunition für die Jagd auf Schalenwild darf nur verwendet 

werden, wenn sie nicht mehr Blei als nach dem jeweiligen Stand der Tech-

nik erforderlich unter gleichzeitiger Wahrung der Anforderungen des § 19 

Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a und Buchstabe b unvermeidbar an den 

Wildkörper abgibt. Vorschriften der Länder, die über die Anforderungen 

des Satzes 1 hinausgehen, bleiben unberührt.
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(2) Büchsenmunition, die vor dem Inkrafttreten des Absatz 1 ordnungs-

gemäß erworben wurde, darf zur Jagd auf Schalenwild weiter verwendet 

werden, bis die Bestände aufgebraucht sind, längstens jedoch bis zu drei 

Jahren nach Inkrafttreten des Absatz 1.“ ‘

Begründung: 

Eine Regelung zur Minimierung der Verwendung von Blei wird für erforder-
lich gehalten. Für das vom Bund hingegen vorgeschlagene Regelungskonvolut 
zur Neureglung von Kriterien zur Tötungswirkung von Büchsenmunition wird 
keine Notwendigkeit gesehen. 

Im Gegenteil hat die z. T. über 15-jährige Verwendung von bleifreier Büch-
senmunition in weiten Teilen Deutschlands gezeigt, dass hinsichtlich der Tö-
tungswirkung keine Defizite gegenüber bleihaltiger Büchsenmunition beste-
hen. Im Jahre 2020 ist eine derartige Regelung nicht mehr erforderlich. Im Ge-
genteil, führen die beabsichtigten Regelungen zu einem hohen Verwaltungs-
aufwand auf Seiten des Bundes und der Länder, der vermieden werden kann, 
wenn ausschließlich ein Bleiminimierungsgebot festgeschrieben würde. Dies 
ist so auszulegen, dass bei Vorhandensein von bleihaltiger und bleifreier Büch-
senmunition immer die bleifreie Variante für den Jagdbetrieb zu wählen ist. 

Die vorgesehene Streichung der bisherigen Kriterien für Büchsenmunition, die 
auf Schalenwild verwendet wird, führt zu einem Regelungsdefizit, das über 
Jahre nicht geschlossen werden kann. Es ist nicht zu erwarten, dass neu zu de-
finierende Kriterien für die Anforderung von Büchsenmunition in absehbarer 
Zeit zu rechtssicheren Ergebnissen führen. Diese aktuell gültigen Kriterien 
(1.000 J bzw. 2.000 J und 6,5 mm) haben sich bundesweit über Jahrzehnte be-
währt und keinen Anlass geboten, über die Tötungswirkung von Büchsenmuni-
tion neu zu befinden. 

Allein aus dem Eigeninteresse der Jäger und Jägerinnen, das von ihnen be-
schossene Stück Schalenwild in Besitz nehmen zu wollen, führt dazu, dass je-
weils die Munition verwendet wird, die dieses am ehesten sicherstellt.  

Eine zeitlich begrenzte Übergangsregelung ist erforderlich, um den Zweck der 
Vorschrift in absehbarer Zeit zu erreichen. Gleichzeitig sind drei Jahre Ver-
hältnismäßig, da üblicherweise keine über diesen Verwendungszeitraum Men-
gen an Munition vorgehalten werden. Sollte dies doch der Fall sein, kann mit 
dieser bleihaltigen Munition immer noch auf Schießständen geschossen wer-
den. 
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9. Zu Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa (§ 19 Absatz 1 Num-

mer 2 Buchstabe a und b BJagdG) 

In Artikel 1 Nummer 6 ist Buchstabe a Doppelbuchstabe aa zu streichen.

Begründung: 

Aus Sicht des Tierschutzes ist es notwendig, dass die zur Jagd verwendete Mu-
nition eine bestimmte Auftreffenergie aufweist, um eine schnelle und ausrei-
chende Tötungswirkung sicher zu stellen.  

Insbesondere, weil keine Angaben zur zuverlässigen Tötungswirkung nach 
dem neuen Abschnitt IVa vorliegen, besteht aus Sicht des Tierschutzes die 
Notwendigkeit eine Auftreffenergie für Munition zu definieren, die nicht unter-
schritten werden darf. 

10. Zu Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb Dreifachbuchstabe aaa 

 (§ 19 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe a BJagdG) 

In Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb ist Dreifachbuchsta-

be aaa wie folgt zu fassen: 

,aaa) Buchstabe a wird wie folgt geändert: 

aaaa) Die Wörter „Vorrichtungen zum Anstrahlen oder Beleuchten 

des Zieles, Nachtzielgeräte, die einen Bildwandler oder eine 

elektronische Verstärkung besitzen und für Schußwaffen be-

stimmt sind“ werden durch die Wörter „Vorrichtungen zum 

Anstrahlen, Beleuchten oder Markieren des Zieles, Nachtsicht-

geräte und Nachtzielgeräte mit Montagevorrichtung für 

Schusswaffen sowie Nachtsichtvorsätze und Nachtsichtaufsätze 

für Zielhilfsmittel (zum Beispiel Zielfernrohre), die einen 

Bildwandler oder eine elektronische Verstärkung besitzen“ er-

setzt.

bbbb) Das Wort „fangen;“ wird durch die Wörter „fangen, das Verbot 

umfasst nicht die Verwendung künstlicher Lichtquellen, von 

Vorrichtungen zum Anstrahlen oder Beleuchten des Zieles, ein-
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schließlich Infrarotaufhellern, oder von Nachtsichtvorsätzen 

und Nachtsichtaufsätzen nach Anlage 2 Abschnitt 1 Num-

mer 1.2.4.2 zu § 2 Absatz 2 bis 4 Waffengesetz bei der Jagd auf 

Schwarzwild sowie auf invasive gebietsfremde Arten von uni-

onsweiter Bedeutung, die im Anhang der Durchführungsver-

ordnung (EU) 2016/1141 der Kommission vom 13. Juli 2016 

zur Annahme einer Liste invasiver gebietsfremder Arten von 

unionsweiter Bedeutung gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 

(ABl. L 189 vom 14. Juli 2016, Seite 4), die zuletzt durch die 

Durchführungsverordnung (EU) 2019/1262 (ABl. L 199 vom 

26. Juli 2019, Seite 1) geändert worden ist, aufgeführt sind;“ 

ersetzt.‘

Begründung: 

Die Änderung vereinheitlicht die Terminologie zwischen WaffG und BJagdG 
in Bezug auf für Schusswaffen bestimmte Vorrichtungen, die das Ziel anstrah-
len, beleuchten oder markieren sowie Nachtsichtgeräte und Nachtzielgeräte mit 
Montagevorrichtung für Schusswaffen sowie Nachtsichtvorsätze und Nachts-
ichtaufsätze für Zielhilfsmittel. Die Terminologie der Gegenstände ist waffen-
rechtlich vorgegeben und ergibt sich aus den Nummern 1.2.4.1 und 1.2.4.2 der 
Anlage 2 Abschnitt 1 zu § 2 Absatz 2 bis 4 WaffG. Die Vereinheitlichung und 
Übernahme der waffenrechtlichen Terminologie in das Bundesjagdgesetz führt 
zu Rechtsklarheit und beugt Missverständnissen in Bezug auf das bestehende 
jagdliche Umgangsverbot sowie hinsichtlich der neu vorgesehenen Ver-
botsausnahme bei der Jagd auf Schwarzwild vor. 

Missverständnisse und mögliches verbotswidriges Verhalten sind insbesondere 
deshalb zu besorgen, da mit dem BJagdG-E die Jagd auf Schwarzwild und in-
vasive gebietsfremde Arten mit „Nachtzielgeräten, die einen Bildwandler oder 
eine elektronische Verstärkung besitzen“, ermöglicht werden soll. Nach § 40 
Absatz 3 Satz 4 WaffG dürfen Jagdscheininhaber jedoch ausdrücklich nur Um-
gang mit Nachtsichtvorsätzen und Nachtsichtaufsätzen nach Anlage 2 Ab-
schnitt 1 Nummer 1.2.4.2 zu § 2 Absatz 2 bis 4 WaffG haben. Die Terminolo-
gie ist daher zwingend an den Wortlaut der waffenrechtlichen Verbotsausnah-
me für Jagdscheininhaber nach § 40 Absatz 3 Satz 4 WaffG anzupassen. Denn 
der Umgang mit Nachtzielgeräten, die über eine Zielmarkierung und eine Mon-
tagevorrichtung für den ausschließlichen Einsatz in Verbindung mit Schuss-
waffen verfügen, sind nach wie vor waffenrechtlich vollumfänglich verboten 
und von Nachtsichtaufsätzen und Nachtsichtvorsätzen zu trennen. 
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11. Hauptempfehlung zu Ziffer 12 

Zu Artikel 1 Nummer 7 (§ 21 Absatz 1 Satz 1, 

Absatz 2 Satz 1 

Absatz 2a bis 2d BJagdG) 

In Artikel 1 ist Nummer 7 wie folgt zu ändern: 

a) In Buchstabe a sind in § 21 Absatz 1 Satz 1 die Wörter „im Wesentlichen“ 

zu streichen.

b) In Buchstabe b ist der Punkt am Ende durch die Wörter 

‚sowie nach den Wörtern „der von der zuständigen Behörde“ die Wörter 

„im Einvernehmen mit dem Jagdbeirat (§ 37)“ gestrichen.‘

zu ersetzen.

c) Buchstabe c ist zu streichen.

Begründung: 

Das Rehwild ist bundesweit zahlreich in den Jagdbezirken vorhanden. Ebenso 
wie für das Schwarzwild sind hier Abschussplanvorschriften nicht erforderlich. 
Sie bedeuten einen hohen bürokratischen Aufwand und haben in der Vergan-
genheit nicht dazu beitragen können, dass Rehwilddichten hergestellt wurden, 
die eine Verjüngung des Waldes ermöglicht haben. Regelmäßig waren Ab-
schusspläne der Garant für hohe Wilddichten. Anders ist es nicht zu erklären, 
dass die Wildarten, die der Abschussplanung unterliegen, in den vergangenen 
Jahrzehnten stark an Anzahl zugenommen haben und aus diesem Grunde kei-
ner staatlichen Kontrolle bedürfen. 

Der Grund für den Anstieg der Wilddichten liegt in der Systematik der Ab-
schussplanung. Die Abschusspläne werden von den Jagdausübungsberechtig-
ten in der Höhe aufgestellt, wie sie es für angemessen erachten. Die Jagdgenos-
senschaften nehmen erfahrungsgemäß wenig Einfluss auf die Abschusspla-
nung. Den unteren Jagdbehörden ist dies noch weniger möglich. Machen sie es 
doch, ist der Jagdbeirat in der Lage, das behördliche Abschussplanverfahren 
zum Erliegen zu bringen. Das alles ist mit einem enormen bürokratischen 
Aufwand verbunden, ohne dass dieses behördliche Verfahren tatsächlich in der 
Lage ist, entscheidenden Einfluss auf die Population des Wildes zu nehmen.  

Erfahrungen der Länder, die den behördlichen Rehwildabschussplan abge-
schafft haben, belegen, dass die Rehwildstrecke nahezu unverändert bleibt. 
Damit wird die oben genannte These untermauert. Auf diese Erfahrung soll da-
her zurückgegriffen werden und der behördliche Rehwildabschussplan ersatz-
los gestrichen werden. Die Wiedereinführung eines behördlichen Rehwildab-
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schussplanes führt zu der Wiedereinführung einer unnötigen Bürokratie mit er-
heblichen Kosten, die die Länder und damit der Steuerzahler zu tragen hätten. 

Der Vorschlag des Bundes, dass die Parteien des Jagdpachtvertrages einen Ab-
schusskorridor für Rehwild auf der Basis von Waldzustandsgutachten festlegen 
mit nachfolgenden Handlungsaufträgen an die unteren Jagdbehörden wird als 
gesetzliche Regelung nicht mitgetragen. 

Für derartige Vereinbarungen werden gesetzliche Regelungen nicht benötigt 
und aufgrund des immensen bürokratischen Aufwandes abgelehnt. Es ist nicht 
zu erwarten, dass diese Regelung zu einer Verbesserung der Wald-Wild-
Situation beträgt.

12. Hilfsempfehlung zu Ziffer 11 

Zu Artikel 1 Nummer 7 (§ 21 Absatz 2d Satz 3 - neu - BJagdG)

In Artikel 1 Nummer 7 ist dem § 21 Absatz 2d folgender Satz anzufügen: 

„Ferner bleiben Vorschriften der Länder unberührt, nach denen auf die behörd-

liche Abschussplanung gänzlich verzichtet wird und zugleich die Jagdrechtsin-

haber bei der Durchsetzung ihrer Rechte gestärkt werden.“

Begründung: 

Im Freistaat Sachsen wird seit dem Jahr 2013 auf eine behördliche Abschuss-
planung beim Rehwild vollständig verzichtet. Es liegen keine Hinweise von 
Jagd- und Forstbehörden, von berufsständischen Vertretungen, von Verbänden 
der Grundeigentümer wie Waldbesitzerverbänden oder Bauernverbänden etc. 
vor, die ein Bedürfnis erkennen ließen, den vollständigen Verzicht auf die Ab-
schussplanung beim Rehwild sowie die damit verbundene Kompetenz- und 
Verantwortungsstärkung der lokalen Akteure bei gleichzeitiger Verminderung 
des behördlichen Einflusses durch Regelungen mit ausuferndem Verwaltungs-
aufwand, wie sie in den Absätzen 2a bis 2c BJagdG beabsichtigt sind und die 
zu keiner Verbesserung bezüglich des Status quo im Bundesrecht führen, zu er-
setzen. Vielmehr wird die gesetzlich eingeräumte Handlungsverantwortung 
und -kompetenz und der damit verbundene Abbau staatlichen Einflusses ge-
schätzt und verteidigt. 

Daher ist im BJagdG vorzusehen, dass bereits geltende Vorschriften der Län-
der, nach denen auf die behördliche Abschussplanung gänzlich verzichtet wird 
und zugleich die Jagdrechtsinhaber bei der Durchsetzung ihrer Rechte gestärkt 
werden, unberührt bleiben. 
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13. Zu Artikel 1 Nummer 8 (§ 22 Absatz 1 Sätze 3 und 4 - neu -, 

Absatz 2 Satz 3 - neu -, 

Absatz 3 Satz 2 - neu -, 

Absatz 4 Satz 3, 

Satz 5, 

Satz 6), 

Nummer 8a - neu - (§ 26 Satz 3 - neu -), 

Nummer 9 (§ 27 Absatz 1 Satz 2 - neu - BJagdG) 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) Nummer 8 ist wie folgt zu fassen: 

‚8. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 Satz 1 werden die folgenden Sätze eingefügt: 

„Dabei ist < … weiter wie Vorlage … > zu berücksichtigen. Sofern 

es sich um Arten handelt, die der Richtlinie 2009/147/EG oder der 

Richtlinie 92/43/EWG unterfallen, gilt Satz 1 nur für Arten des An-

hangs II der Richtlinie 2009/147/EG oder des Anhangs V der 

Richtlinie 92/43/EWG. Die Anforderung des Artikels 7 der Richtli-

nie 2009/147/EG und des Artikels 14 der Richtlinie 92/43/EWG 

sind zu beachten.“

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Dabei sind die Vorgaben des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 

92/43/EWG und des Artikels 9 Absatz 1 und 2 sowie des Artikels 

13 der Richtlinie 2009/147/EG zu beachten.“

c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Dies gilt nicht für Arten die dem Anhang I oder II der Richtlinie 

2009/147/EG beziehungsweise dem Anhang IV oder V der Richtli-

nie 92/43/EWG unterfallen.“

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 3 wird wie folgt geändert: 

aaa) Nach dem Wort „Einzelfall“ sind die Wörter 

„ , sofern es keine andere zufriedenstellende Lö-

U
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sung gibt,“ einzufügen. 

bbb) Nach den Wörtern „Artikel 9 Absatz 2“ sind die 

Wörter „und Artikel 13“ einzufügen.

bb) Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

„Die Länder können, sofern es keine andere zufriedenstellende 

Lösung gibt und unter Beachtung der in Artikel 9 Absatz 2 und 

Artikel 13 der Richtlinie 2009/147/EG genannten Maßgaben, 

aus den in Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 

2009/147/EG genannten Gründen Ausnahmen zulassen.“ 

cc) In Satz 6 werden nach den Wörtern „Artikel 9 Absatz 2“ die 

Wörter „und Artikel 13“ eingefügt.‘ 

b) Nach Nummer 8 ist die folgende Nummer 8a einzufügen: 

‚8a. Dem § 26 wird folgender Satz angefügt: 

„Sofern geschützte Arten nach der Richtlinie 2009/147/EG oder der 

Richtlinie 92/43/EWG betroffen sind, sind die Vorgaben des Arti-

kels 5 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie 2009/147/EG sowie des 

Artikels 12 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG zu be-

achten.“ ‘

c) Nummer 9 ist wie folgt zu fassen: 

‚9. § 27 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach dem Wort „Landschaftspflege“ (… weiter wie Vorlage …) 

b) Folgender Satz wird angefügt: 

„Dabei sind die Vorgaben der Artikel 14 und 16 der Richtlinie 

92/43/EWG sowie der Artikel 7, 9 und 13 der Richtlinie 

2009/147/EG zu beachten.“ ‘

Begründung: 

Zu Buchstabe a: 

Zu § 22 Absatz 1 Satz 3 und 4 - neu -: 

Die Ergänzung dient der Implementierung der Richtlinie 2009/147/EG sowie 
der Richtlinie 92/43/EWG in nationales Recht. Der bisherige Vorschlag setzt 
die rechtlichen Anforderungen der beiden Richtlinien nur ungenügend um. 
Grund hierfür ist die fehlende Differenzierung zwischen dem Jagdrecht unter-
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fallenden geschützten und nicht geschützten Tierarten: Sowohl für die jagdba-
ren geschützten Arten des Anhangs II der Richtlinie 2009/147/EG und des An-
hangs V der Richtlinie 92/43/EWG als auch für die besonders bzw. streng ge-
schützten Arten des Anhangs I der Richtlinie 2009/147/EG und des An-
hangs IV der Richtlinie 92/43/EWG ist die bisher vorgeschlagene Ergänzung 
des Satzes § 22 Absatz 1 Satz 2 unzureichend, um den Anforderungen einer 
vollständigen Implementierung der beiden Richtlinien zu genügen. Weder 
werden die einschränkenden Voraussetzungen des Artikel 7 der Richtlinie 
2009/147/EG bzw. Artikel 14 der Richtlinie 92/43/EWG im Rahmen der zum 
Erlass einer Rechtsverordnung ermächtigenden Norm des § 22 BJagdG ausge-
führt, noch werden die nach Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG bzw. An-
hang IV der Richtlinie 92/43/EWG streng geschützten Arten – bzgl. derer ein 
„Vorgehen“ nur bei Vorliegen der Voraussetzungen des Artikel 9 der Richtli-
nie 2009/147/EG bzw. Artikel 16 der Richtlinie 93/43/EWG möglich ist – 
gänzlich aus der Verordnungsermächtigung ausgeklammert. Nach der Recht-
sprechung des EuGH ist der Gesetzgeber jedoch verpflichtet, in seinen ermäch-
tigenden Gesetzen klar und bestimmt sicherzustellen, dass der Verordnungsge-
ber die Anforderungen der beiden Richtlinien einhält (vgl. beispielsweise 
EuGH Urteil vom 12.7.2007, Az. C-507/04); es kann sich nicht auf die allge-
meine Pflicht zum europarechtskonformen Staatshandeln berufen werden. Um-
setzungsmängel auf Gesetzesebene können mithin nicht durch eine europa-
rechtskonforme Verwaltungspraxis behoben werden. Durch Ergänzung des 
§ 22 Absatz 1 Satz 3 werden die vorgenannten Voraussetzungen der Richtlinie 
2009/147/EG sowie der Richtlinie 92/43/EWG in deutsches Recht implemen-
tiert. 

Zu § 22 Absatz 2 Satz 3 - neu -: 

Für die Anwendung des Jagdrechts im Bereich der Jagdzeiten sind die Vorga-
ben der Richtlinie 92/43/EWG und der Richtlinie 2009/147/EG zu beachten. 
Die europarechtliche Umsetzung ist im Bundesjagdgesetz klarzustellen. Dies 
dient auch der bundeseinheitlichen Umsetzung. 

Zu § 22 Absatz 3 Satz 2 - neu -: 

Die Ergänzung ist erforderlich, da § 22 Absatz 3 ohne entsprechende Ein-
schränkung auch die Aufhebung von Schonzeiten für geschützte Arten nach 
der Richtlinie 2009/147/EG sowie der Richtlinie 92/43/EWG zulassen würde. 
Dies entspricht nicht den Anforderungen des auch im Jagdrecht zu beachtenden 
europäischen Artenschutzrechts. 

Zu § 22 Absatz 4 Satz 3, Satz 5 und Satz 6: 

Die Ergänzung dient der Klarstellung, dass die Anforderungen der Richtlinie 
2009/147/EG vollumfänglich zu beachten sind. 

Zu Buchstabe b: 

Die Ergänzung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass keine erheblichen Stö-
rungen der nach der Richtlinie 2009/147/EG und der Richtlinie 92/43/EWG 
geschützten Arten, insbesondere während der Fortpflanzungs-, Brut-, Auf-
zucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten auftreten.
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Zu Buchstabe c: 

Auch im Bereich von Anordnungen nach § 27 sind die Vorgaben der FFH- und 
Vogelschutzrichtlinie zu beachten soweit geschützte Arten betroffen sind. Die 
Ergänzung dient der entsprechenden Umsetzung.

14. Zu Artikel 1 Nummer 8 (§ 22 Absatz 2 Satz 3 - neu - BJagdG), 

Nummer 9 (§ 27 Absatz 1 Satz 2 - neu - BJagdG) 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) Nummer 8 ist wie folgt zu fassen: 

,8. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

<… weiter wie Vorlage …> 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Dabei sind die Vorgaben des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 

92/43/EWG und des Artikels 9 Absatz 1 und 2 der Richtlinie 

2009/147/EG zu beachten. " ' 

b) Nummer 9 ist wie folgt zu fassen: 

‚9. § 27 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach dem Wort „Landschaftspflege“ werden die Wörter … <weiter 

wie Vorlage…>. 

b) Folgender Satz wird angefügt: 

„Dabei sind die Vorgaben des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 

92/43/EWG und des Artikels 9 Absatz 1 und 2 der Richtlinie 

2009/147/EG zu beachten." '

Begründung: 

Für die Anwendung des Jagdrechts im Bereich der Jagdzeiten (§ 22) und den 
Anordnungen (§ 27) sind die Vorgaben der FFH- und Vogelschutzrichtlinie zu 
beachten. Die europarechtliche Umsetzung ist im Bundesjagdgesetz klarzustel-
len. Dies dient auch der bundeseinheitlichen Umsetzung. 
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15. Zu Artikel 1 Nummer 8 (§ 22 Absatz 4 Satz 5 BJagdG) 

In Artikel 1 ist Nummer 8 wie folgt zu fassen: 

,8. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

<… weiter wie Vorlage …> 

b) Absatz 4 Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

„Die Länder können, sofern es keine andere zufriedenstellende Lösung 

gibt und unter Beachtung der in Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 

2009/147/EG genannten Maßgaben, aus den in Artikel 9 Absatz 1 der 

Richtlinie 2009/147/EG genannten Gründen Ausnahmen zulassen." '

Begründung: 

Das Ausnehmen der Gelege von Federwild sollte auch im Jagdrecht 1 : 1 ent-
sprechend den EU-Vorgaben ermöglicht werden. Zwar sind nach § 22 Absatz 4 
Satz 4 die Länder ermächtigt, in Einzelfällen zu wissenschaftlichen, Lehr- und 
Forschungszwecken oder für Zwecke der Aufzucht Ausnahmen zuzulassen. 
Die EU-Vogelschutzrichtlinie sieht aber weitergehende Ausnahmen vom 
grundsätzlichen Verbot der absichtlichen Zerstörung oder Beschädigung von 
Nestern und Eiern und der Entfernung von Nestern vor, „sofern es keine andere 
zufriedenstellende Lösung gibt“ (Artikel 9 Absatz 1 der Vogelschutzrichtlinie 
2009/147/EG). So sind auch zur Abwendung von erheblichen Schäden an Kul-
turen, Viehbeständen, Wäldern, Fischereigebieten und Gewässern unter be-
stimmen Voraussetzungen Ausnahmen möglich (siehe Artikel 9 Absatz 1 
Buchstabe a 3. Spiegelstrich der Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG). 

Daher sollte das BJagdG entsprechend angepasst werden, um bei der Umset-
zung der EU-Vogelschutzrichtlinie einen bundeseinheitlichen rechtlichen 
Rahmen zu schaffen und dem Ziel des Koalitionsvertrags einer 1 : 1-Umset-
zung von Europarecht Rechnung zu tragen.
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16. Zu Artikel 1 Nummer 8a - neu - (§ 22b - neu - BJagdG) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 8 folgende Nummer 8a einzufügen 

‚8a. Nach § 22a wird folgender § 22b eingefügt: 

„§ 22b 

Überjagende Hunde 

Das Überjagen von Jagdhunden auf angrenzende Jagdbezirke ist von den 

Jagdausübungsberechtigten angrenzender Jagdbezirke bei bis zu drei auf 

derselben Grundfläche durchgeführten Gesellschaftsjagden im Jagdjahr zu 

dulden, wenn ihnen die Durchführung der Gesellschaftsjagd spätestens 

48 Stunden vor Beginn angezeigt wurde. Wenn ein Jagdausübungsberech-

tigter eines angrenzenden Jagdbezirks es verlangt, dürfen die auf der Ge-

sellschaftsjagd eingesetzten Jagdhunde nur mit einem Mindestabstand von 

200 Metern zur Jagdbezirksgrenze geschnallt werden." '

Begründung: 

Eine effektive Jagdausübung ist ohne den Einsatz brauchbarer Hunde, die das 
Wild finden und den Schützen zutreiben in vielen Fällen nicht möglich. Bei 
dieser Art zu jagen ist es nicht in Gänze ausgeschlossen, dass die Jagdhunde 
die Reviergrenzen überschreiten und dort weiterjagen. Es kommt in der Praxis 
regelmäßig vor, dass angrenzende Revierinhaber diese Art zu jagen dadurch 
unmöglich machen, dass sie das Überjagen der Hunde untersagen. 

Mit diesem Vorschlag soll eine bereits bestehende Regelung aus Baden-
Württemberg in das Bundesjagdgesetz aufgenommen werden. Sie stellt sicher, 
dass Jagden mit Stöberhunden bundesweit praktisch durchgeführt werden kön-
nen. Damit wird eine Grundvoraussetzung dafür geschaffen, dass Jagdaus-
übungsberechtigte angepasste Schalenwildbestände herbeiführen können.

AV



Empfehlungen, 680/1/20  - 18 -

... 

17. Zu Artikel 1 Nummer 10a - neu - (§ 38 Absatz 2 BJagdG), 

Nummer 11 Buchstabe a1 - neu - (§ 39 Absatz 2a - neu - BJagdG) 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) Nach Nummer 10 ist folgende Nummer 10a einzufügen: 

‚10a. In § 38 Absatz 2 werden nach dem Wort „Täter“ die Wörter „in den 

Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und Nummer 2“ eingefügt.‘ 

b) In Nummer 11 ist nach Buchstabe a folgender Buchstabe a1 einzufügen: 

‚a1) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:  

„(2a) Ordnungswidrig handelt, wer fahrlässig entgegen § 22 

Absatz 4 Satz 1 ein Elterntier bejagt." '

Begründung: 

In den letzten Jahrzehnten ist bei allen Schalenwildarten ein enormer Anstieg 
der Jagdstrecke in ganz Deutschland zu verzeichnen, welches unter anderem 
als Indiz zu deuten ist, dass durch die bisherige Bejagungsstrategie ein weiteres 
Anwachsen der Wildbestände nicht verhindert werden konnte. 

Die insbesondere aus einer hohen Schwarzwildpopulation resultierenden Kon-
flikte, wie etwa die zum Teil sehr hohen Wildschäden in der Landwirtschaft 
und im Weinbau, die gestiegenen Verkehrsunfallzahlen sowie die zunehmen-
den Schäden im urbanen Bereich, zeigen auf, mit welcher dringenden Notwen-
digkeit es einer nachhaltigen Reduktion dieser Wildart bedarf – nicht zuletzt 
vor dem Hintergrund der bereits in Deutschland auftretenden Afrikanischen 
Schweinepest (ASP). 

Auch die hohen Wildbestände der wiederkäuenden Schalenwildarten (Rot-, 
Dam-, Muffel- und Rehwild) bleiben aufgrund der bei hohen Bestandsdichten 
auftretenden Verbiss-, Fege- und Schälschäden nicht folgenlos. Vor dem Hin-
tergrund des Umfangs der bundesweit durch Klimawandelfolgen bedingten 
Waldschäden und der daraus resultierenden Notwendigkeit, die vielerorts vor-
handenen Kalamitätsflächen wieder zu bewalden, sind die derzeitigen Scha-
lenwilddichten vielerorts als kritisch zu bewerten. 

Die Jägerschaft ist angesichts dessen zunehmend in der Verantwortung, in die 
Schalenwildpopulation verstärkt und regulierend einzugreifen, wobei insbe-
sondere die Reduktion der sogenannten Zuwachsträger, sprich der weiblichen 
Stücke, hierbei eine wesentliche Rolle spielt. 

Die im § 38 Absatz 1 Nummer 3 BJagdG normierte strafrechtliche Sanktions-
androhung führt zu einer Zurückhaltung bei der notwendigen Bejagung des 
adulten weiblichen Wildes. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in aller Regel

AV
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nicht davon auszugehen ist, dass Jägerinnen und Jäger vorsätzlich ein Mutter-
tier erlegen, das ein abhängiges Jungtier führt. Jedoch kann es in der prakti-
schen Jagdausübung - insbesondere bei Gesellschaftsjagden - vorkommen, dass 
ein solches Muttertier versehentlich erlegt wird. Eine Kriminalisierung ent-
sprechender Tatbestände durch deren strafrechtliche Bewehrung erscheint da-
bei unangemessen und ist zur Erreichung des Gesetzeszwecks nicht erforder-
lich. Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass die Anlastung einer Straftat für 
Amtspersonen stets auch dienstrechtliche Konsequenzen nach sich zieht, was 
im Falle von Forstbeamtinnen und Forstbeamten insofern eine zusätzliche 
Problematik aufwirft, als für sie die Jagdausübung oftmals zum Dienstauftrag 
gehört.  

18. Zu Artikel 1 Nummer 11 (§ 39 Absatz 1 Nummer 5, 

Absatz 2 Nummer 2 BJagdG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob mit 

Blick auf die Neuregelung in Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchsta-

be ee – Anfügung einer neuen Nummer 19 in § 19 Absatz 1 BJagdG – auch eine 

Ergänzung von § 39 Absatz 1 Nummer 5 oder Absatz 2 Nummer 2 BJagdG an-

gezeigt ist.

Begründung: 

Die Ordnungswidrigkeitentatbestände des § 39 Absatz 1 Nummer 5 und Ab-
satz 2 Nummer 2 BJagdG umfassen derzeit sämtliche in § 19 Absatz 1 BJagdG 
geregelten sachlichen Jagdverbote und stellen diese unter Bußgeldandrohung. 
Mit der Neuregelung in Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe ee 
des Gesetzentwurfs wird nunmehr allerdings in § 19 Absatz 1 BJagdG als neue 
Nummer 19 ein weiteres Jagdverbot eingeführt („im Umkreis von 250 Metern 
von der Mitte von Wildgrünbrücken und entsprechenden Wildunterführungen 
die Jagd auszuüben“). Eine Folgeregelung hierzu in Artikel 1 Nummer 11 des 
Gesetzentwurfs, welcher bereits aktuell Anpassungen des § 39 BJagdG enthält, 
ist jedoch nicht vorgesehen. Mit Blick auf die derzeit umfassende Berücksich-
tigung der Verbote des § 19 Absatz 1 BJagdG in der Vorschrift des § 39 
BJagdG ist nicht auszuschließen, dass ein diesbezügliches Ergänzungsbedürf-
nis im Gesetzentwurf der Bundesregierung übersehen wurde, zumal der Ge-
setzentwurf selbst zu der vorgenannten Aussparung schweigt.

R 



Empfehlungen, 680/1/20  - 20 -

19. Zu Artikel 4 Absatz 1, 

Absatz 3 - neu - (Inkrafttreten)

Artikel 4 ist wie folgt zu ändern:

a) In Absatz 1 ist die Angabe „Absatzes 2“ durch die Angabe „Absätze 2 

und 3“ zu ersetzen. 

b) Folgender Absatz 3 ist anzufügen: 

„(3) Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe b tritt am Tag nach der Verkün-

dung in Kraft.“

Begründung: 

Der Änderungsvorschlag bezweckt, dass die Ergänzung des § 17 Absatz 1 in 
Satz 2 so schnell wie möglich in Kraft tritt. Die vorgeschlagene Änderung des 
§ 17 Absatz 1 Satz 2 dient dazu, die für den Vollzug des BJagdG erforderli-
chen Datenverarbeitungsvorgänge datenschutzrechtlich außer Zweifel zu stel-
len. Dies soll vor der unmittelbar anstehenden Antragsperiode für die zum 
1. April 2021 zu erteilenden Jagdscheine geschehen.  
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